Seite 4 des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen zur Optimierung des Energiemanagements für öffentliche Gebäude (Energieeffizienzrichtlinie)
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Antragsnummer


Antrag

auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)- Förderperiode 2007- 2013 für Maßnahmen zur Optimierung des Energiemanagements für öffentliche Gebäude (Energieeffizienzrichtlinie)

1.   Allgemeines

1.1 Angaben zum Antragsteller

	Name

     
	Straße/Hausnummer

     


	Postleitzahl/Ort/Kreis

     
	Gemeindekennziffer

     


	Name des Bearbeiters

     
	Telefon/Fax/Email

     


1.2 Für folgendes Vorhaben wird die Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beantragt:

	Bezeichnung und Anschrift der Maßnahme

     


1.3 Förderbereich und Eigentumsverhältnisse

 FORMCHECKBOX 
  Das Gebäude wird genutzt als:       
 FORMCHECKBOX 
  Das Gebäude befindet sich im Eigentum des Antragsstellers.

 FORMCHECKBOX 
  Das Gebäude befindet sich im Eigentum von:        

      Es besteht ein Miet-/Pachtvertrag

 FORMCHECKBOX 
  unbefristet

 FORMCHECKBOX 
  befristet bis zum:      
 FORMCHECKBOX 
  Die baulichen Veränderungen des Gebäudes sind vertraglich abgesichert.

2. Ziel der Maßnahme

Die Wärmeenergie wird aus nachstehenden, erneuerbaren Energiequellen gewonnen:      
Die Gesamtkonzeption hat Vorbildfunktion in Bezug auf die Energieeffizienz und Ressourcenschonung; d.h. der Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach § 4 Abs. 1 EnEV vom 24.07.2007 (BGBl. I Seite 1519) und der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Höchstwert des Transmissionswärmetransferkoeffizienten nach § 4 Abs. 2 EnEV wird jeweils um mehr als 10 % unterschritten:

	
	     
	(prozentuale Unterschreitung Jahres-Primärenergiebedarf)

	
	     
	(prozentuale Unterschreitung Transmissionswärmetransferkoeffizent)


Setzen Sie die erwartete Energieeinsparung an Heizöl, Erdgas, Strom in KWh ins Verhältnis gegenüber dem Förderaufwand in Euro:

	Energieeinsparung in kW/h
	=
	
	=
	      
	kW/h/Euro

	Förderaufwand in Euro
	
	
	
	
	


Setzten Sie den Energieaufwand „nach der Maßnahme (b)“ ins Verhältnis zum Energieaufwand „vor der Maßnahme (a)“;

„b“ geteilt durch „a“:

	Energieaufwand nach der Maßnahme (b)
	=
	
	=
	      
	Ergebnis

	Energieaufwand vor der Maßnahme (a)
	
	
	
	
	


3. Zeitliche Durchführung des Vorhabens

	Geplanter Beginn der Maßnahme
	Tag

     
	Monat

     
	Jahr

     
	Geplantes Ende der Maßnahme
	Tag

     
	Monat

     
	Jahr

     


4. Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahme

	4.1 Beantragte Förderung:
	     
	Euro


	4.2 Zuwendungsfähige Ausgaben insgesamt:

(Investive Ausgaben, auf Basis der Kostenzusammenstellung nach DIN 276)
	     
	Euro


5. Finanzierungsplan

	Herkunft der Mittel
	Betrag in Euro

	Einnahmen
	     

	Eigenmittel
	     

	Drittmittel
	

	Beantragte Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
	     

	Summe
	     


6. Bestätigung

Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit der im Antrag gemachten Angaben.

7. Dem Antrag sind alle geforderten Nachweise beizufügen:

a) eine detaillierte Kostenschätzung und Kostengliederung nach DIN 276
b) Planungsunterlagen und Zeichnungen

c) Erklärung, dass keine weiteren Fördermittel eingesetzt werden

d) kommunalaufsichtliche Stellungnahme zur finanziellen Leistungsfähigkeit

e) eine Projektskizze zur Maßnahme. Neben Erläuterungen, Art und Umfang der Maßnahme sind darin insbesondere 
    nachstehende Angaben zu machen:

· Stellen Sie die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit dar.

· Schildern Sie den innovativen Ansatz des Vorhabens und begründen Sie diesen.

· Stellen Sie die Wirtschaftlichkeit (Amortisationszeit, Wirtschaftlichkeitsberechnung) des Vorhabens dar.

· Benennen Sie die Synergie-Effekte der Maßnahme in Bezug auf den Klimaschutz.

· Stellen Sie die „Gender-Aspekte“ des Vorhabens dar (Geschlechtergerechtigkeit).

· Schildern Sie die Wirkungen zur Barrierefreiheit in Bezug auf diese Maßnahme.

f) ein vollständiger Energieverbrauchsausweis/- Bedarfsnachweis nach §§ 18 bzw. 19 EnEV.

8. Erklärungen Antragsteller

	8.1
Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maßnahme verwandt.

Mir/Uns ist bekannt, dass im Zuwendungsbescheid eine Zweckbindungsfrist festgelegt wird, während der die dauerhafte Nutzungsfähigkeit der Maßnahme auf eigene Kosten durch laufende Betreuung, regelmäßige Reinigung, Instandhaltung und ggf. Erneuerung sicherzustellen ist.

Ich/Wir erkläre(n), dass die Finanzierung der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten für den Zeitraum der Zweckbindung gesichert ist.

8.2
Ich/Wir bestätige(n), dass der/die Eigentümer(in), Nutzungsberechtigte oder Dritte nicht verpflichtet ist/sind, die Maßnahme selbst durchzuführen bzw. die Kosten zu übernehmen (z. B. Kompensationsmaßnahmen, Rechtsverpflichtungen). 

8.3
Wurde mit dem Projekt vor Antragstellung begonnen bzw. wurden bereits projektbezogenen Lieferungs- und Leistungsverträge abgeschlossen?

 FORMCHECKBOX 
 ja                       FORMCHECKBOX 
 nein

Mir/Uns ist bekannt, dass bei vorzeitigem Maßnahmebeginn eine Förderung des Projektes/der Maßnahme nicht erfolgen kann.

8.4
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden.

Mir/Uns ist bekannt, dass das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz sowie die NBank sich aus der Antragstellung und der Förderung ergebende Daten speichern und ggf. zur Herausgabe an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof) verpflichtet sind.

8.5
Mir/Uns ist von der NBank bekannt gemacht worden, dass folgende im Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:

-
Angaben zum Antragsteller

-
Investitionsort / Sitz des Trägers einer nicht-investiven Maßnahme

-
Beschreibung und Begründung des Vorhabens, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen

-
Beginn des Vorhabens

-
Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen

-
Angaben über gegebenenfalls bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer.


	Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar ist. Mir/uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.

8.6
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es der NBank, sei es einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission

 FORMCHECKBOX 

bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden oder

 FORMCHECKBOX 

im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden. 

Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unter-bleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. Mir/uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen oben genannter Stellen.

8.7
Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass im Rahmen des Monitorings des Bundes die Verringerung des Primär- und Endenergiebedarfs (kwh/qm/Jahr) sowie des CO²-Ausstoßes (kg/qm/Jahr) des zu sanierenden Gebäudes darzustellen ist. Dazu sind der Bedarf bzw. der Ausstoß vor der Sanierung mit den nach bautechnischen Planungen erwarteten Werten zu vergleichen. Die nach Abschluss der bautechnischen Planungen erwarteten Verringerungen sind der NBank bis 15.11. des Kalenderjahres zu berichten.  

8.8
Vorsteuerabzugsberechtigung

 FORMCHECKBOX 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht berechtigt bin/sind und dies bei den Ausgaben berücksichtigt habe/haben.

 FORMCHECKBOX 

Ich/Wir erkläre(n), zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des  

       Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt zu sein.

	8.9
Mir/uns ist bekannt, dass an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beteiligt ist und dass in diesem Falle die VO (EG) 1083/06 des Rates vom 11. Juli 2006 (ABl EG L 210 ff vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der VO (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.  Juli  2006 (ABl. EG Nr.  L  210, S.  1  ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit VO (EG) 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezem-ber 2006 (ABl. EG L 371/1 vom 27. Dezember 2006) Anwendung findet.

Nach den EU-Strukturfonds-Vorschriften veröffentlicht die Verwaltungsbehörde im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein Verzeichnis, das Auskunft über die Begünstigten (insbesondere Namen/Firmennamen) sowie Angaben über die geförderten Vorhaben und die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel gibt. 

Ich bin/ Wir sind mit der Aufnahme der vorgenannten Angaben in das Verzeichnis der Begünstigten (Art. 7 Abs. 2 (d) VO 1828/2006) einverstanden. 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Mir/Uns ist bekannt, dass bei Nichtzustimmung eine Förderung des Projektes/der Maßnahme nicht erfolgen kann. 


	Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren, wobei sie auch einzelne Vorhaben prüfen können.

Ich/wir verpflichte/n mich/uns, ein Hinweisschild nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde am Standort meines/unseres Vorhabens aufzustellen bzw. anzubringen, sowie auf allen Unterlagen (insbesondere auf allen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen) und bei Veröffentlichungen im Internet das in Anhang I zu Art. 9 VO (EG) 1828/2006 vorgeschriebene EU-Emblem, den Verweis auf die Europäische Union sowie die Angabe des Fonds anzubringen, aus dem mein/unser Vorhaben kofinanziert wird.

Darüber hinaus verpflichte/n ich mich/wir uns bei einem Infrastruktur- oder Bauvorhaben bzw. bei einem investiven Vorhaben, bei denen der öffentliche Gesamtbeitrag
 mehr als 500.000 Euro beträgt, ein Hinweisschild bzw. eine Erläuterungstafel nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde ab Fertigstellung des Vorhabens dauerhaft aufzustellen bzw. anzubringen.


Hinweise:

Die Bewilligungsstelle kann weitere Unterlagen nachfordern, soweit dies für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich ist.

Ich/Wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen in Verbindung mit meinem/unserem Zuwendungsantrag.

	     
	
	

	Ort/Datum
	
	Unterschrift / Stempel


� Der Antrag ist in einfacher Ausfertigung einzureichen.


� Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus den beantragten Zuschüssen (EU-Mittel, Landesmittel) und der öffentlichen Kofinanzierung. Eigenmittel zählen nur dazu, wenn der Antragsteller eine öffentliche Einrichtung ist.
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